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Zusammenfassende Erklärung gem. § 10  BauGB  
zum Bebauungsplan Nr. 113a „Riesenbeck West“  
der Stadt Hörstel im Stadtteil Riesenbeck 
 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und über die  Gründe, aus 
denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 
Planungsziele 
 
Die Stadt Hörstel beabsichtigt die Ausweisung von Wohnbauflächen westlich von 
Riesenbeck zumal die stadteigenen Baugrundstücke im Stadtteil Riesenbeck allesamt 
veräußert sind. Konkrete Grundstücksbewerbungen, vornehmlich von jungen Familien, 
gehen ständig bei der Stadt Hörstel ein. Verfügbarer Wohnraum wird zur Zeit verstärkt durch 
die Unterbringung von Flüchtlingen und Zuwanderern in Anspruch genommen. Zusätzliches 
Bauland wird außerdem für den sozialen Wohnungsbau benötigt. 
 
Entsprechend dem nachgefragten Bedarf und den städtebaulichen Zielvorstellungen der 
Stadt Hörstel, zukunftsorientiertes modernes Bauen zu ermöglichen, wird für den 
Verfahrensbereich ein Allgemeines Wohngebiet mit maximal zwei- bzw. dreigeschossiger 
Bebauung und einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 in offener Bauweise festgesetzt. Im 
nördlichen Bereich ist die Regenrückhaltung auf rd. 0,27 ha vorgesehen. 
 
 
Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Der Verfahrensbereich selbst stellt sich als intensiv genutzte Ackerfläche (Maisanbau) ohne 
Gehölzbewuchs dar. Lediglich im Verlauf der angrenzenden Gemeindestraße sind junge 
Straßenbäume vorhanden. Wald ist von dieser Planung nicht betroffen. Die Flächen weisen 
ein sehr differenziertes Geländeprofil auf, das von rd. 58,5 m über Normalhöhennull (NHN) 
im Südosten auf rd. 52 m über NHN im Nordwesten abfällt. Diese Ackerfläche wird nach 
Südwesten von der Gemeindestraße Bergeshöveder Straße begrenzt. Im Verlauf dieser 
Gemeindestraße sind ebenso wie im Böschungsbereich der westlich, den Planbereich 
begrenzenden Kanalstraße, junge Straßenbäume gesetzt. Die markanten Eichen nordöstlich 
außerhalb des Planbereiches sind eingemessen und nachrichtlich im Plan dargestellt. 
 
Für das Plangebiet selbst und für das nähere Umfeld sind keine Naturschutz- oder 
Landschaftsschutzgebiete sowie keine Wasserschutzgebiete, Naturdenkmale, Flächen aus 
dem Biotopkataster des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz (LANUV) 
oder Biotope, die nach § 62 LG NRW geschützt sind, angegeben. Auch sind für den 
Verfahrensbereich und in einem Abstand von 300 m hierzu keine Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. Natura 2000 Gebiete (FFH-Gebiete und Europäische 
Vogelschutzgebiete) aufgezeigt. Nördlich, jenseits des Dortmund- Ems-Kanals erstreckt sich 
das Landschaftsschutzgebiet „Huckberg - Teutoburger Wald bis Tecklenburg“. 
 
Die für den Planquadrant aufgezeigten planungsrelevanten Arten können aufgrund der 
vorhandenen „Insellage“ (bebaute Siedlung im Osten, Dortmund-Ems-Kanal im Norden, 
sowie den angrenzenden Straßen, insbesondere der stark befahrenen K38) der intensiv 
genutzten Ackerflächen (Maisanbau ohne weitere Vegetation) und der Habitatausprägung 
sowie aufgrund ihrer Lebensraumansprüche für das Plangebiet unberücksichtigt bleiben. 
Erhebliche Auswirkungen der Planung auf die Belange des Artenschutzes werden nach 
heutigem Stand nicht gesehen. Eine Betroffenheit  durch den Verlust von Lebensräumen 
oder eine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten sind 
voraussichtlich nicht zu erwarten. 
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Nach der „Karte der schutzwürdigen Böden NRW (BK 50)“ des Geologischen Dienstes NRW 
befindet sich im überwiegenden Plangebiet ein Grauer Plaggenesch zum Teil Graubrauner 
Plaggenesch aus 5 - 10 dm humosen Sanden aus Plaggenboden des Holozän. Diese lagern 
über lehmigen, schwach steinigen Sanden und stark lehmigen, schwach steinigen sowie 
sandigen, schwach steinigen Lehm aus der Grundmoräne des Mittelpleistozän. Dieser 
Boden ist aufgrund seiner Funktion als Archiv der Kulturgeschichte ein besonders 
schutzwürdiger Boden nach dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG).  
 
Grundsätzlich ist die Stadt Hörstel bestrebt, Neuversiegelung zu begrenzen und im Sinne 
eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden eine Innenentwicklung vorrangig vor einer 
Außenentwicklung zu betreiben. Entwicklungspotential im Innern der bebauten Ortslage ist 
nicht vorhanden, da es keine verfügbaren Brachflächen, die für eine Wohnbebauung 
aufbereitet werden können, im Siedlungszusammenhang gibt. Die Inanspruchnahme der 
bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen (Maisanbau) ist unvermeidbar, da dieser 
Bereich an bestehende Siedlungsstrukturen anschließt, derzeit die einzig mögliche und auch 
verfügbare Option für die Ansiedlung eines Allgemeinen Wohngebietes darstellt und 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen sinnvoll mitgenutzt werden können. Die Belange des 
Boden-/Flächenschutzes bzw. der Landwirtschaft werden gegenüber den städtebaulichen 
Belangen, die für eine Wohnbauentwicklung an dieser Stelle sprechen, zurückgestellt. 
Zudem werden im Rahmen der 63. Flächennutzungsplanänderung Flächen als Ausgleich 
von einer Bauflächenentwicklung zurückgenommen. Gleichwohl wird ein Eingriff in den 
Bodenhaushalt vorbereitet, der im Rahmen der Kompensationsbewertung berücksichtigt 
wird. Um den Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen so gering wie möglich zu halten ist 
beabsichtigt, die sich ergebenden externen Ausgleichsmaßnahmen nicht durch 
Extensivierung von landwirtschaftlichen Futterflächen zu realisieren, sondern im 
Ersatzflächenpool der Stadt Hörstel. 
 
Erhebliche oder nachhaltige negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sind 
aufgrund der festgesetzten Höhenbeschränkungen nicht zu erwarten 
 
Im Osten grenzt Wohnbebauung und im Westen landwirtschaftliche Nutzfläche an. Nördlich 
des Planbereiches befindet sich der Dortmund-Ems-Kanal. Im Süden verläuft die 
Bergeshöveder Straße. Im Umfeld des Planbereiches sind landwirtschaftliche Betriebe 
vorhanden. Um festzustellen, ob Auswirkungen für den Planbereich zu erwarten sind, ist eine 
Geruchstechnische Untersuchung erstellt worden. Die Geruchsimmissionsprognose – 
Bericht-Nr. 3162.5/01 vom 03.11.2016 –, erstellt von Wenker & Gesing, Akustik und 
Immissionsschutz GmbH, Gronau kommt zu dem Ergebnis, dass die Werte der 
Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) für Wohngebiete (10 % der Jahresstunden) im 
nördlichen und westlichen Randbereich geringfügig überschritten werden. Die 
Ausbreitungsrechnung auf den beurteilungsrelevanten Flächen innerhalb des Plangebietes 
hat Geruchsstundenhäufigkeiten von 9 – 11 % der Jahresstunden ergeben. Diese 
Überschreitung bewegt sich jedoch innerhalb des für Dorfgebiete nach GIRL festgelegten 
Immissionswertes (15 % der Jahresstunden). Wegen der Lage im landwirtschaftlichen 
Raum, der Siedlungsrandlage sowie der lediglich in den Randbereichen festgestellten 
Überschreitungen und der Tatsache, dass die festgestellten Immissionswerte unterhalb 15 % 
der Jahresstunden liegen, wird die Geruchsbelastung als ortsüblich und zumutbar 
angesehen.  
 
Für den Planbereich werden Verkehrsgeräuschimmissionen ausgehend von den stark 
befahrenen Straßen K 38 (Bergeshöveder Straße - Verkehrsaufkommen mit rd. 5.190 
KFZ/24h - Anteil Schwerlastverkehr von rd. 5,3 %) erwartet. Der Verfahrensbereich liegt im 
Einflussbereich der westlich angrenzenden Bergeshöveder Straße (K 38). 
 
Daher ist eine Schalltechnische Untersuchung mit Bericht-Nr. 3540.1 von Wenker & Gesing 
Akustik und Immissionsschutz GmbH, Gronau mit Datum vom 04.10.2017 erstellt worden. 
Als Ergebnis sind Festsetzungen als Maßnahmen zum Schutz vor Immissionen aus 
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Straßenverkehrslärm unter textliche Festsetzungen A) Nr. 14 in den 
Bebauungsplan aufgenommen worden, so dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
für die Menschen im als auch im Umfeld des Plangebietes nicht zu erwarten sind. Für die 
dort lebenden Menschen ergeben sich durch die geplante Bebauung keine unzumutbaren 
Auswirkungen. 
 
Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/Schurfen/Ausschachtungen) oder anderen Eingriffen in den 
Boden können archäologische Bodendenkmäler sowie bislang unbekannte paläontologische 
Bodendenkmäler in Form von Fossilien (versteinerte Überreste von Pflanzen und Tieren) aus 
der Oberkreide (Cenoman) und den mittleren Pleistozän (Saale-Kaltzeit) im Planbereich 
angetroffen werden können. Entsprechende Hinweise sind in den Bebauungsplan 
aufgenommen worden. Da im Plangebiet keine Baudenkmale vorhanden sind und die 
Vorgehensweise für den Fall des Fundes von Bodendenkmalen im Bebauungsplan 
festgelegt ist, sind erhebliche oder nachhaltige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige 
Sachgüter nicht zu erwarten. 
 
 
Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
Als Ergebnis sind die eingegangenen Stellungnahmen und die erfolgte Abwägung hierzu 
dieser zusammenfassenden Erklärung angehängt. 
 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Nachdem auch südlich der Emsdettener Straße sämtliche stadteigene Baugrundstücke 
veräußert sind, stehen der Stadt in Riesenbeck derzeit keine Bauplätze mehr zur Verfügung. 
Daher sollen nun für den Bereich Westlich Riesenbeck die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Wohnbebauung geschaffen werden. Bei diesen Flächen handelt 
es sich um bisher landwirtschaftlich genutzte und im Eigentum der Stadt Hörstel befindliche 
Flächen. 
 
Der Bedarf nach einem weiteren kommunalen Flächenangebot zur Befriedigung vorliegender 
Nachfragen kann auch nicht über den Innenbereich gedeckt werden. In diesem 
Zusammenhang hat die Stadt Hörstel im Jahre 2010 ein Baulückenkataster aufgestellt und 
auf ihrer Homepage dauerhaft veröffentlicht. Obwohl seit dem in Riesenbeck Baulücken 
geschlossen werden konnten, reicht das Potential nicht aus, den konkret nachgefragten 
Bedarf zu decken. 
 
Des Weiteren sind innerhalb des Gemeindegebietes keine Flächen verfügbar, die eine 
Wiedernutzung von versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen im 
Sinne des § 4 (2) Landesbodengesetz NRW ermöglichen. 
 
Der Regionalplan Münsterland schreibt mit Ziel 1.1 vor, dass die kommunale Bauleitplanung 
ihre Siedlungsentwicklung bedarfsgerecht sowie freiraum- und umweltverträglich 
auszurichten hat. Dabei hat die Innenentwicklung Vorrang vor einer Außenentwicklung. 
Dauerhaft nicht mehr benötigte Flächenreserven sind wieder dem Freiraum zuzuführen.  
 
Um dieser Zielsetzung der Landesplanung zu entsprechen, ist der Flächennutzungsplan u.a. 
für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 113a „Riesenbeck West“ dahingehend geändert 
worden, dass hier eine Wohnbebauung entwickelt werden kann. Zeitgleich sind im Rahmen 
der 63. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hörstel nicht mehr benötigte 
Flächenreserven auf Basis des Siedlungsflächenmonitorings NRW dem Freiraum wieder 
zugeführt worden. 
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Verfahrensablauf 

Der Rat der Stadt Hörstel hat in seiner Sitzung am 16.05.2018 und 11.07.2018 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 113a  "Riesenbeck West“ beschlossen. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) fand in der Zeit vom 03.12.2018 
bis 07.01.2019 statt. Zeitgleich erfolgte die frühzeitige Unterrichtung und Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB). 

Der Bebauungsplanentwurf mit der Begründung hat einschließlich der wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 18.02.2019 bis 
20.03.2019 öffentlich ausgelegen. 

Der Rat der Stadt Hörstel hat gemäß § 3 (2) BauGB die fristgemäß vorgebrachten 
Stellungnahmen geprüft und am 22.05.2019 den Bebauungsplan als Satzung gemäß § 10 (1) 
BauGB beschlossen. 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes einschließlich Begründung ist gemäß § 10 (3) 
BauGB ortsüblich am  15.06.2019  bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 Stadt Hörstel 
 Der Bürgermeister 

gez. David Ostholthoff
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Bauleitplanung der Stadt Hörstel 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 113a  „Riesenbeck West“ 
der Stadt Hörstel-Riesenbeck  
 
Beratungsunterlagen zu den Verfahrensschritten: 
 
A. Verfahrensablauf 
B. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellung-

nahmen der Öffentlichkeit 
C. Behandlung der gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellung-

nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
D. Beschluss über die im Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 

 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen 
E. Auslegungsbeschluss 
F. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellung-

nahmen der Öffentlichkeit 
G. Behandlung der gemäß § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellung-

nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
H. Beschluss über die im Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB 

und § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen 
I. Satzungsbeschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur Vorlage Nr. 55/2019 
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A. Verfahrensablauf 
 
Unter Berücksichtigung der sich ändernden demographischen Verhältnis-
se sowie vor dem Hintergrund bundespolitischer Ziele zur Reduzierung 
des Flächenverbrauches, zur Bekämpfung des Klimawandels und der 
Flüchtlingskrise müssen Kommunen Wege finden, weiterhin ihrer kom-
munalen Daseinsvorsorge gerecht zu werden und ausreichend Wohn-
bauland für alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere für Haushalte mit 
geringen und mittleren Einkommen, bereit zu stellen. 
 
Grundvoraussetzung für die Sicherstellung der kommunalen Daseinsvor-
sorge ist insbesondere die Bereitstellung von Grundstücken, denn eine 
angemessene Wohnraumversorgung benötigt bezahlbares Wohnbauland. 
Die Bereitstellung nachfragegerechten Wohnraums stellt somit einen 
wesentlichen Eckpfeiler für die Kommune als attraktiver Lebens- und 
Arbeitsstandort dar. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sollen im 
Ortsteil Riesenbeck neue Wohnbauflächen bereitgestellt werden. 
 
Um diesem Anspruch entsprechen zu können, wurden  im Rahmen der 
59. Änderung des Flächennutzungsplanes die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine Wohnbaunutzung geschaffen.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 113a „Riesenbeck West“ der Stadt 
Hörstel, Stadtteil Riesenbeck, ist parallel zu den Änderungsverfahren 
zum Flächennutzungsplan erarbeitet worden.  
 
Vor Entwurfsanfertigung erhielt die Stadt Hörstel bereits Anregungen aus 
der Bevölkerung. Diese Anregungen wurden bei der Erstellung des Plan-
entwurfes, soweit das Allgemeinwohl betroffen war, mit berücksichtigt 
und verwirklicht.  
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Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.07.2018 die Verwaltung damit be-
auftragt auf Grundlage des vorgestellten Bebauungsplanentwurfes die 
Begründung und den Umweltbericht zu erarbeiten und sodann die Ver-
fahren zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 
sowie der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB) durchzuführen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 
03.12.2018 bis 07.01.2019 statt. Zeitgleich erfolgte die frühzeitige Unter-
richtung und Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 
03.12.2018 bis 07.01.2019 statt. Zeitgleich erfolgte die frühzeitige Unter-
richtung und Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung einge-
gangenen Stellungnahmen und Anregungen wurden vom Rat der Stadt 
Hörstel in seiner Sitzung vom 06.02.2019 zur Kenntnis genommen. In 
Gleicher Sitzung hat er die öffentliche Auslegung der auf Grundlage der 
Abwägungstabelle geänderten Planunterlage einschließlich seiner Be-
gründung beschlossen (vgl. Vorlage Nr. 7/2019). 
 
Die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 18.02.2019 – 20.03.2019 statt. Die im 
Rahmen der Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen und der 
Verwaltungsvorschlag zur Behandlung der Inhalte der Stellungnahmen 
gehen aus den Ausführungen unter Buchstaben F und G hervor. 
 
Sollte dem Vorschlag der Verwaltung zur Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen gefolgt werden, kann der Satzungsbeschluss zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 113a „Riesenbeck West“ der Stadt 
Hörstel, Stadtteil Riesenbeck, gefasst werden. 
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B. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit  

 
Im Rahmen der Öffentlichkeitbeteiligung wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben. 
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C. Behandlung der gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

 
Nachfolgende sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abgebil-
det. Der jeweiligen Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag ge-
genübergestellt.  
 
Bei den Überlegungen und Vorschlägen zum Umgang mit den eingegan-
genen Anregungen, wird die Planung aus Oktober 2018 zu Grunde ge-
legt.  
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Die Stellungnahme des Ordnungsamtes vom 04.12.2018 in Verbindung 
mit der Aussage der Bezirksregierung Arnsberg zur Kampfmittelbeseiti-
gung wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger 
Land kurz WTL vom 06.12.2018 wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme der Amprion GmbH vom 07.12.2018 wird zur Kennt-
nis genommen. 
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Die Stellungnahme des LWL- Archäologie für Westfalen vom 05.12.2018 
wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme der Samtgemeinde Spelle vom 06.12.2018 wird zur 
Kenntnis genommen. 
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In der Stellungnahme des Landesbetriebes Wald und Holz vom 
10.12.2018 werden zur vorliegenden Planung grundsätzlich keine Be-
denken vorgetragen. Die Hinweise zu den Maßnahmen innerhalb der 
Kompensationsfläche werden zur Kenntnis genommen. Hierzu wird fest-
gestellt, dass die Kompensationsmaßnahme innerhalb des gemeindli-
chen Ökopools mit der Unteren Naturschutzbehörde in den Jahren   
2003-2006  abgestimmt und entsprechend auch umgesetzt worden ist. 
Von daher geht die Stadt Hörstel davon aus, dass im Rahmen der sei-
nerzeitigen Abstimmung bzw. Umsetzung der Landesbetrieb Wald und 
Holz über die Untere Naturschutzbehörde beim Kreis Steinfurt bei ent-
sprechender Betroffenheit eingebunden worden ist.  
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Die Stellungnahme des Landesbetriebs Straßenbau NRW vom 
11.12.2018 wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Telekom GmbH stimmt in ihrer Stellungnahme vom 12.12.2018 der 
Planung grundsätzlich zu. Der Hinweis auf vorhandene Telekommunika-
tionslinien der Telekom im Planbereich wird zur Kenntnis genommen. 
Diesbezüglich wird festgestellt, dass sich diese soweit sie den Planbe-
reich berühren innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen befinden. Die übri-
gen Hinweise betreffen die Verwirklichung der Planung und werden zur 
Kenntnis genommen und entsprechend beachtet. 
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Die Unitymedia NRW GmbH stimmt der Planung in Ihrer Stellungnahme 
vom 12.12.2018 grundsätzlich zu. Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und werden im Zuge der Verwirklichung der Planung beach-
tet. 
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Die Stellungnahme der Gemeinde Hopsten vom 18.12.2018 wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 
vom 13.12.2018 wird zur Kenntnis genommen. 
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Die in der Stellungnahme der Landwirtschaftskammer vom 19.12.2018 
vorgetragenen Bedenken, die sich im Grundsatz darauf beziehen, dass 
bisher intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche überplant wird, werden 
zur Kenntnis genommen. Die Notwendigkeit für die Inanspruchnahme 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen zugunsten von Bauflächen ist 
bereits ausführlich im Rahmen der zwischenzeitlich genehmigten 59. 
Änderung des Flächennutzungsplanes dargelegt worden. Die Hinweise 
zur Kompensationsfläche werden zur Kenntnis genommen, dabei kann 
festgehalten werden, dass die Kompensationsfläche (Flächenpool der 
Stadt Hörstel innerhalb eines Naturschutzgebietes) unter Beteiligung der 
Fachbehörden bereits umgesetzt worden ist und dieses regelmäßig sei-
tens der Unteren Naturschutzbehörde überprüft wird. 
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Hervorgehend aus der Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW vom 11.12.2018 wird zur 
Kenntnis genommen, dass das Plangebiet über dem auf Eisenstein ver-
liehenen Bergwerksfeld „Friedrich Wilhelm“ im Eigentum der Salzgitter 
Klöckner- Werke GmbH liegt und nach den vorliegenden Unterlagen kein 
Bergbau verzeichnet  und von daher auch nicht mit bergbaulichen Ein-
wirkungen zu rechnen ist. Der Feldeseigentümer wird im Rahmen von 
Planungen ebenfalls beteiligt. 
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Der Hinweis aus der Stellungnahme des Geologischen Dienstes NRW 
vom 07.01.2019, dass es sich um besonders schutzwürdige Böden im 
Verfahrensbereich handelt, wird zur Kenntnis genommen. Dieses bestä-
tigt letztlich die entsprechenden Ausführungen in der Begründung. Hin-
sichtlich der Kompensation für den Verlust dieses Bodens verbleibt es 
bei der angewandten und bewährten Kompensationsermittlung, entspre-
chend der durch die Landesregierung NRW herausgegebenen Arbeits-
hilfe für die Bauleitplanung Bewertung von Eingriffen in  Natur und Land-
schaft / Vereinfachtes Bewertungsverfahren NRW und Numerische Be-
wertung von Biotoptypen in der Eingriffsregelung und in der Bauleitpla-
nung in NRW, wodurch in der Bewertung das gesamte Spektrum der im 
Planbereich vorgefundenen Biotope und deren Ausprägung abgedeckt 
wird. Darüber hinaus wird bei der Auswahl von Kompensationsflächen 
darauf geachtet, dass u.a. schützenswerte Böden durch die Ausweisung 
als Kompensationsfläche eine Sicherung erfahren. Die Stadt Hörstel 
trägt dafür Sorge, dass die Umsetzung der Planung gegenüber dem 
Geologischen Dienst NRW angezeigt wird, damit dort das Fachinforma-
tionssystem Boden entsprechend aktualisiert werden kann. Der Hinweis 
auf den schonenden Umgang mit dem Oberboden (Mutterboden) wird 
zur Kenntnis genommen. Da der schonende Umgang und weitmöglichs-
ter Wiedereinbau des Mutterbodens hier im Raum gängige Praxis ist, 
kann auf die Übernahme eines entsprechenden Hinweises in den Be-
bauungsplan verzichtet werden. 
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Die Stellungnahme des Kreises Steinfurt Umwelt- und Planungsamt vom 
07.01.2019 wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme der Handwerkskammer vom 07.01.2019 wird zur 
Kenntnis genommen. 
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D. Beschluss über die im Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen  

 
Wie unter B. erläutert, wurden keine Stellungnahmen aus der Öffentlich-
keit abgegeben, über deren Behandlung zu beschließen wäre.  
 
Die im Rahmen der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange zu dem Planentwurf eingegangenen Stel-
lungnahmen werden unter Rücksichtnahme auf die privaten und öffentli-
chen Belange gegeneinander und untereinander gemäß dem Vorschlag 
der Verwaltung behandelt und beschlossen. 
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E. Auslegungsbeschluss 
 
Die Verwaltung wird mit der Durchführung der öffentlichen Auslegung 
des Änderungsentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, sowie mit der Betei-
ligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beauftragt. 
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F. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit  

 
Nachfolgend sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abgebildet. 
Da es sich bei den Stellungnahmen um einen Sachverhalt handelt, wird 
den Stellungnahmen nur ein Verwaltungsvorschlag gegenübergestellt 
 
Bei den Überlegungen und Vorschlägen zum Umgang mit den eingegan-
genen Anregungen, wird die Planung aus Januar 2019 zu Grunde gelegt.  
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Auf der Grundlage von Eingaben ist eine Überprüfung des Gutachters 
hinsichtlich der Aktualität der zugrunde gelegten Tierzahlen erfolgt. Die 
Ergebnisse finden sich in der gutachterlichen Stellungnahme, verbunden 
mit einer Nachberechnung Projekt Nr. 3162.5 vom 15.04.2019, erstellt 
von Wenker & Gesing GmbH (siehe Anlage).  
 
Danach ergeben sich innerhalb des Plangebietes Geruchsstundenhäufig-
keiten von rund 9 – 12 % (0,09 – 0,12, belästigungsrelevante Kenngrö-
ße). Somit wird die nach Girl festgesetzte Geruchsstundenhäufigkeit für 
Wohn- und Mischgebiete von 10 % in Teilen des Plangebietes teilweise 
eingehalten, stellenweise auch knapp bis zu 2 % überschritten. Diese 
Überschreitung bewegt sich jedoch innerhalb des für Dorfgebiete nach 
GIRL festgelegten Immissionswertes (15 % der Jahresstunden). Im Ver-
gleich zu der Ergebnisdarstellung im Geruchsimmissionsbericht 
Nr.3162.5/01 vom 03.11.2016 ergeben sich nunmehr um etwa 1 % hö-
here Werte. 
 
Wegen der Lage im landwirtschaftlichen Raum, der Siedlungsrandlage 
und der Tatsache, dass die festgestellten Immissionswerte unterhalb 15 
% der Jahresstunden liegen, wird die Geruchsbelastung als ortsüblich 
und zumutbar angesehen. 
 
Vorsorglich werden die künftigen Bauherrn über nachstehenden Hinweis 
im Bebauungsplan besonders auf diese Situation hingewiesen. 
 
 „Aufgrund der Lage im landwirtschaftlichen Raum und der angrenzen-
den landwirtschaftlichen Nutzung bzw. Bewirtschaftung sind Geruchs-
wahrnehmungen möglich, die als ortsüblich und zumutbar angesehen 
werden“.  
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G. Behandlung der gemäß § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

 
Nachfolgende sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abgebil-
det. Der jeweiligen Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag ge-
genübergestellt.  
 
Bei den Überlegungen und Vorschlägen zum Umgang mit den eingegan-
genen Anregungen, wird die Planung aus Januar 2019 zu Grunde gelegt.  
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Die Stellungnahme der Gemeinde Hopsten vom 19.02.2019 wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Mit Stellungnahme vom 28.02.2019 bringt die Telekom inhaltlich dassel-
be vor wie bereits mit der Stellungnahme vom 12.12.2018. Der einzige 
Unterschied an den beiden Stellungnahmen ist, dass die einzelnen Text-
passagen an veränderten Stellen der Stellungnahme zum Ausdruck ge-
bracht werden. In diesem Zusammenhang wird festgestellt, dass seitens 
der Telekom grundsätzlich keine Einwände gegen die vorgelegte Planung 
bestehen. Der Hinweis auf vorhandene Telekommunikationslinien der 
Telekom im Planbereich wird zur Kenntnis genommen. Diesbezüglich 
wird festgestellt, dass sich diese soweit sie den Planbereich berühren 
innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen befinden. Die übrigen Hinweise 
betreffen die Verwirklichung der Planung und werden zur Kenntnis ge-
nommen und entsprechend beachtet. 
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Die Unitymedia NRW GmbH bezieht sich auf die Stellungnahme vom 
12.12.2018, in der der Planung grundsätzlich zugestimmt wird. Die Hin-
weise werden zur Kenntnis genommen und werden im Zuge der Verwirk-
lichung der Planung beachtet. 
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Der Landesbetrieb Wald und Holz hält die Bedenken, die in der Stel-
lungnahme vom 10.12.2018 vorgetragen worden sind, aufrecht. In die-
sem Zusammenhang wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des 
Landesbetriebes Wald und Holz zur vorliegenden Planung grundsätzlich 
keine Bedenken vorgetragen werden. Die vorgetragenen Bedenken be-
treffen die Maßnahmen die innerhalb der externen Kompensationsfläche 
beschrieben sind, da hier nach Kartenlage des Landesbetriebes Wald 
und Holz Wallhecken betroffen sind. Dies wird zur Kenntnis genommen. 
Hierzu wird festgestellt, dass die Kompensationsmaßnahme innerhalb 
des gemeindlichen Ökopools mit der Unteren Naturschutzbehörde in den 
Jahren 2003-2006 abgestimmt und entsprechend auch umgesetzt wor-
den ist. Von daher geht die Stadt Hörstel davon aus, dass im Rahmen 
der seinerzeitigen Abstimmung bzw. Umsetzung, der Landesbetrieb 
Wald und Holz über die Untere Naturschutzbehörde beim Kreis Steinfurt 
bei entsprechender Betroffenheit eingebunden worden ist.  
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Die Stellungnahme des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
vom .14.03.2019 wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Westnetz GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 15.03.2019 auf 
vorhandene Erdgasversorgungseinrichtungen und ein Steuerkabel hin. In 
diesem Zusammenhang wird festgestellt, dass die Versorgungsleitungen 
nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen worden sind. Die 
Hinweise betreffen die Verwirklichung der Planung und werden zur 
Kenntnis genommen und entsprechend beachtet, dabei erfolgt die De-
tailplanung (Kanal-und Straßenbau) in enger Abstimmung mit dem Ver-
sorgungsträger.  
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Die Westnetz GmbH verweist auf Ihre Stellungnahme vom 07.03.2018, 
in der sie auf eine vorhandene Erdgashochdruckleitung hinweist und um 
besondere Rücksichtnahme im Nahbereich der Leitung, verbunden mit 
entsprechenden Handlungsempfehlungen bittet. In diesem Zusammen-
hang wird festgestellt, dass die Versorgungsleitung nachrichtlich in den 
Bebauungsplan aufgenommen worden ist. Die Hinweise betreffen die 
Verwirklichung der Planung und werden zur Kenntnis genommen und 
entsprechend beachtet, dabei erfolgt die Detailplanung (Kanal-und Stra-
ßenbau) unter Beteiligung und in enger Abstimmung mit dem Versor-
gungsträger.  
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Die Stellungnahme des Kreises Steinfurt vom 18.03.2019 wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger 
Land vom .18.03.2019 wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise aus der Stellungnahme der Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes vom 19.03.2019 betreffen die Verwirkli-
chung der Planung und werden zur Kenntnis genommen. Vorsorglich 
wird in den Bebauungsplan folgender Hinweis aufgenommen: 
 
Nördlich des Plangebietes verläuft die Wasserstraße Dortmund-Ems-
Kanal. Aus dem allgemeinen Betrieb dieser Wasserstraße ist mit Ge-
räusch- und Geruchsimmissionen zu rechnen. 
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Die Hinweise aus der Stellungnahme des Geologischen Dienstes NRW 
vom 20.03.2019 zu den Baugrundeigenschaften werden zur Kenntnis 
genommen. Auch wenn den Ausführungen des Geologischen Dienstes zu 
entnehmen ist, dass in dem Abschnitt dieses Planbereiches nicht mit 
Karbonatgesteinen zu rechnen ist (sondern 60 m weiter südlich) und 
dass auslaugungsfähige Salzgesteine in großer, jedoch nicht relevanter 
Tiefe vorhanden sind, verbleibt es bei dem Hinweis, der aufgrund der 
Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg vom 18.01.2018 im Rah-
men des entsprechenden Verfahrens zur Flächennutzungsplanänderung 
in die Bebauungsplanung eingestellt worden ist. Zudem werden im Rah-
men der nachfolgenden Detailplanungen  die Baugrundeigenschaften 
untersucht und bewertet. 
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Die in der Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen vom 20.03.2019 vorgetragenen Bedenken, die sich darauf 
beziehen, dass bisher intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche über-
plant wird, werden zur Kenntnis genommen. Die Notwendigkeit für die 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen zugunsten 
von Bauflächen ist bereits ausführlich im Rahmen der zwischenzeitlich 
genehmigten 59. Änderung des Flächennutzungsplanes dargelegt wor-
den, so dass die diesbezüglich geäußerten Bedenken zurück gewiesen 
werden. Bezüglich des Geruchgutachtens ist eine Überprüfung seitens 
des Gutachters hinsichtlich der Aktualität der zugrunde gelegten Tierzah-
len erfolgt. Danach ergeben sich innerhalb des Plangebietes Geruchs-
stundenhäufigkeiten von rund 9 – 12 % (0,09 – 0,12), belästigungsrele-
vante Kenngröße). Somit wird die nach GIRL festgesetzte Geruchsstun-
denhäufigkeit für Wohn- und Mischgebiete von 10 % in Teilen des Plan-
gebietes teilweise eingehalten, stellenweise auch knapp bis zu 2 % 
überschritten. Diese Überschreitung bewegt sich jedoch innerhalb des 
für Dorfgebiete nach GIRL festgelegten Immissionswertes (15 % der 
Jahresstunden). Wegen der Lage im landwirtschaftlichen Raum, der 
Siedlungsrandlage sowie der lediglich in den Randbereichen festgestell-
ten Überschreitungen und der Tatsache, dass die festgestellten Immissi-
onswerte unterhalb 15 % der Jahresstunden liegen, wird die Geruchsbe-
lastung als ortsüblich und zumutbar angesehen. Im Vergleich zu der 
Ergebnisdarstellung im Geruchsimmissionsbericht Nr.3162.5/01 vom 
03.11.2016 ergeben sich nunmehr um etwa 1 % höhere Werte. 
 
Die Hinweise zur Kompensationsfläche werden zur Kenntnis genommen, 
dabei kann festgehalten werden, dass die Kompensationsfläche (Flä-
chenpool der Stadt Hörstel innerhalb eines Naturschutzgebietes) unter 
Beteiligung der Fachbehörden bereits umgesetzt worden ist und dieses 
regelmäßig seitens der Unteren Naturschutzbehörde überprüft wird. 
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Die Stellungnahme der Handwirtschaftskammer Münster vom 
21.03.2019 wird zur Kenntnis genommen. 
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H. Beschluss über die im Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen  

 
Die im Rahmen der Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit und der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange werden unter Rücksichtnahme auf die privaten und öffent-
lichen Belange gegeneinander und untereinander gemäß dem Vorschlag 
der Verwaltung behandelt und beschlossen. 
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I. Satzungsbeschluss 
 
Aufgrund der §§ 2, 9, 10 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB), § 7 
der Gemeindeordnung (GO NRW), § 89 der Landesbauordnung (BauO 
NRW 2018) sowie der Bestimmungen der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in ihren jeweils gültigen Fassungen, wird der Bebauungsplan 
Nr. 113a „Riesenbeck West“ Stadt Hörstel, Stadtteil Riesenbeck als Sat-
zung sowie die Begründung beschlossen. 
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Geruchstechnische Untersuchung zu einer geplanten Wohnbauentwicklung  

in Hörstel-Riesenbeck (Bericht Nr. 3162.5/01 vom 03.11.2016) 

Hier: Anregungen und Bedenken zum Bebauungsplan Nr. 113a "Riesenbeck West" 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Zusammenhang mit der geplanten Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes haben wir die innerhalb 
des Plangebietes vorherrschende Geruchsimmissionssituation ermittelt und beurteilt. Die Ergebnisse 
wurden in unserem Bericht Nr. 3162.5/01 vom 03.11.2016 ausführlich dokumentiert.  
 
Wunschgemäß nehmen wir im Folgenden Stellung zu den die geruchstechnische Untersuchung im 
weitesten Sinne betreffenden Punkten in den uns zur Verfügung gestellten Schreiben der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen und des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes 
(WLV) vom 20.03.2019. Hierzu möchten wir Folgendes ausführen: 
 
Sofern seit der Erstellung des Berichts im Jahr 2016 in relevantem Umfang weitere Tierplätze ge-
nehmigt wurden, erscheint die Forderung einer Neuberechnung unter Berücksichtigung der geneh-
migten Tierplätze durchaus nachvollziehbar, sodass diesem nachgekommen wird. 
 
Im Schreiben der Landwirtschaftskammer vom 20.03.2019 wird allgemein darauf hingewiesen, dass 
zwischenzeitlich weitere Tierplätze (Mastschweine, Pferde) genehmigt und errichtet wurden. In den 
übrigen Schreiben wird wiederholt dargelegt, die Tierplätze auf der Hofstelle Möllers, Kanal-
straße 141 seien nicht vollständig berücksichtigt. Sofern hiermit lediglich die Pferdehaltung (15 Tiere) 
gemeint sein sollte, so ist dem Bericht aus dem Jahr 2016 in Kapitel 4.2 bereits zu entnehmen, dass 
diese aufgrund des Abstandes von rund 1.200 m nicht relevant im Sinne der Geruchsimmissions-
Richtlinie (GIRL) ist. In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf den für Pferde nach Abstim-
mung mit dem Kreis Steinfurt anzuwendenden tierartspezifischen Gewichtungsfaktor von 0,5.  
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Hinsichtlich der Hofstelle Kreling (Kammann), Kanalstraße 180, wird seitens des WLV konstatiert, 
ein Verzicht auf Tierhaltung sei zukünftig nicht ausgeschlossen. In unserem Bericht heißt es hierzu 
in Kapitel 4.2: 

"Gemäß den uns vorliegenden Unterlagen wird die Tierhaltung auf dem Hof Kammann, Kanal-

straße 180, aufgegeben. Eine entsprechende schriftliche Bestätigung mit Datum vom 29.12.2015, 

wonach dort zukünftig nur noch landwirtschaftlicher Ackerbau betrieben werden soll, konnte der zu-

gehörigen Bauakte entnommen werden. Die Ackerfrüchte sollen in dem vorhandenen Gebäude ge-

lagert und auch verkauft werden. Darüber hinaus sind der Abbruch zweier Sauenställe und des Gül-

lebehälters sowie der Umbau eines nicht mehr benötigten Sauenstalls zu Wohnzwecken sowie die 

Nutzungsänderung eines Stallgebäudes in einen Abstellplatz bzw. eine Abstellfläche vorgesehen. 

Die nach Angaben des Kreises Steinfurt ehemals genehmigten 195 Sauen, 20 Jungsauen, 2 Eber 

und 790 Aufzuchtferkel sowie der Güllebehälter sind daher unserer Einschätzung nach bei der Er-

mittlung der Geruchsimmissionssituation nicht mehr zu berücksichtigen, da eine Wiederaufstallung 

ohne Weiteres nicht möglich erscheint." 

 
Nach der Ansicht von Luftbildern und Rücksprache mit Herrn Hettwer gehen wir davon aus, dass 
weite Teile der Stallungen und der Güllehochbehälter tatsächlich bereits abgebrochen wurden. Dies 
spricht dafür, dass dort keine Tierhaltung mehr zu berücksichtigen ist, da für eine Neuaufstallung 
erneute Bauanträge etc. erforderlich wären.  
 
Die Neuberechnung der Immissionssituation erfolgt somit unter Verwendung der in dem Bericht 
Nr. 3162.5/01 genannten Emissionsdaten zuzüglich folgender Geruchsquellen: 

- Berücksichtigung weiterer 175 Mastschweine an der Kanalstraße 179 bzw. 175 (insgesamt 
somit 1.000 Mastschweine). Es ergibt sich ein zusätzlicher Geruchsstoffstrom von 1.313 GE/s 

- Berücksichtigung der im Jahr 2018 genehmigten 20 Pferde sowie einer Mistplatte gegenüber 
der Hofstelle "Kanalstraße 175". Es ergeben sich zusätzliche Geruchsstoffströme von 
220 GE/s (20 Pferde) bzw. 90 GE/s (Mistplatte, Annahme: 30 m²) 

 
Wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann, ergeben sich innerhalb des Plangebie-
tes somit Geruchsstundenhäufigkeiten von rund 9 - 12 % (0,09 - 0,12, belästigungsrelevante Kenn-
größe), die den für Wohn- und Mischgebiete geltenden Immissionswert von 10 % (0,10) somit teil-
weise einhalten, stellenweise jedoch auch knapp überschreiten. Im Vergleich zu der Ergebnisdar-
stellung in unserem Bericht Nr. 3162.5/01 vom 03.11.2016 werden nun gerundet um etwa 1 % hö-
here Werte ausgewiesen. 
 
Zur Abwägung, inwiefern eine Überschreitung des Immissionswertes der GIRL akzeptiert werden 
kann, ist grundsätzlich immer eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. Nach ständiger Rechtspre-
chung kann zur Bewertung von Geruchsbelästigungen in der Bauleitplanung zwar die GIRL heran-
gezogen werden, diese enthält jedoch keine Rechtsnormen, sondern stellt ein technisches Regel-
werk dar, das auf Erkenntnissen und Erfahrungen von Sachverständigen beruht und insoweit die 
Bedeutung von allgemeinen Erfahrungsschätzen und antizipierten generellen Sachverständigengut-
achten hat. Gemäß einem Beschluss des OVG NRW vom 08.02.2017 kann daher davon ausgegan-
gen werden, dass die Immissionswerte der GIRL weder im Baugenehmigungsverfahren noch im 
Bauleitplanverfahren im Sinne von Grenzwerten absolut einzuhalten sind. Dabei ist grundsätzlich auf 
die Umstände des Einzelfalls abzustellen.   
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Abb.: Geruchsstundenhäufigkeiten in Prozent der Jahresstunden (belästigungsrelevante Kenngröße), 
 Gesamtbelastung 

 

Bei raumbedeutsamen Planungen sind die für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen einan-
der so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden.   
 
Bei den Immissionswerten der GIRL handelt es sich nicht um Grenz-, sondern um Orientierungs-
werte, die im Rahmen der Abwägung in begründeten Einzelfällen - etwa im Übergangsbereich zum 
Außenbereich oder bei einer Planung in der Nähe emittierender Betriebe - überschritten werden 
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können. Je weiter die Werte jedoch überschritten werden, desto gewichtiger müssen die für die Pla-
nung sprechenden städtebaulichen Gründe sein. Für den Fall, dass ein Wohngebiet direkt an den 
Außenbereich angrenzt, sollte der festgelegte Zwischenwert den Immissionswert für Dorfgebiete von 
15 % (bzw. 0,15) nicht überschreiten. 
 
Mit einer strikten Anwendung des Regelwerks der GIRL im Bauleitplanverfahren könnte der Plan-
geber den sich aus der planungsrechtlichen Situation ergebenden Umständen des Einzelfalls mög-
licherweise nicht gerecht werden. Bei einer anstehenden Abwägungsentscheidung des Rates sollte 
daher bei der Bewertung berücksichtigt werden, dass das Plangebiet nach einer etwaigen Bebauung 
den Übergang zum Außenbereich markieren wird und dass in einer solche Zone denjenigen, die dort 
zukünftig wohnen würden, bewusst sein muss, dass häufiger als in 10 % der Jahresstunden Gerüche 
wahrzunehmen sind, die bei der landwirtschaftlichen Nutzung des Außenbereiches üblicherweise 
auftreten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
WENKER & GESING 
Akustik und Immissionsschutz GmbH 
 
 
 
 
i. V. Jens Lapp, Dipl.-Met. 
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